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§1 Geltungsbereich 

1. Die Geschäftsbedingungen (in Folge AGBH PMT genannt) gelten für alle durch die PMT Tourismus GmbH (in Folge PMT genannt) 
geführten Hotels. 

2. Die AGBH PMT gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle für den Kunden 
erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen eines Hotels. 

3. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Bestätigung des Hotels. 

4. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
5. Die AGBH PMT schließen Sondervereinbarungen nicht aus und sind gegenüber im Einzelnen getroffenen Vereinbarungen subsidiär. 
6. Die AGBH PMT in der Fassung vom 20. Jänner 2009 ersetzen alle früheren Geschäftsbedingungen der PMT für Hotels. 

 
§2 Vertragsabschluss, Vertragspartner,  

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung 
schriftlich zu bestätigen. 

2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den Gast bestellt, haftet er dem Hotel gegenüber zusammen mit dem 
Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem Beherbergungsvertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende Erklärung des 
Dritten vorliegt. 

3. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder danach, eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die 
Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. 

 
§3 Leistungen, Preise, Zahlung, Gegenverrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bis zum vereinbarten Anreisetermin bereit zu halten und die vereinbarten 
Leistungen zu erbringen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. 
vereinbarten Preise des Hotels zu bezahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ein. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und 
Vertragserfüllung sechs Monate und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann das Hotel den 
vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 5%, anheben.   

4. Die Preise können vom Hotel ferner geändert werden, wenn der Kunde nachträglich Änderungen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der 
Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht und das Hotel dem zustimmt. 

5. Buchungen ab 4 Zimmer für den gleichen Zeitraum und auf den gleichen Namen, oder für eine Veranstaltung, eine Tagung, oder einen 
Kongress gelten als Gruppenbuchungen und bedürfen immer der schriftlichen Rückbestätigung des Hotels, in welcher die Preise, die 
Anzahlungs- und die Stornobedingungen mitgeteilt werden. Dies gilt auch für zeitlich aufeinander folgende oder parallel getätigte 
Einzelbuchungen. In diesem Fall behält sich das Hotel das Recht vor, die Einzelbuchungen zu einer Gruppenbuchung zusammen zu fassen 
und die Preise, Anzahlungs- und Stornobedingungen zu modifizieren. Sollten die neuen Bedingungen vom Buchenden nicht akzeptiert 
werden, behält sich das Hotel das Recht vor, die Buchungen einseitig zu stornieren. 

6. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 5 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, 
aufgelaufene Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzüglich Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, 
die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8% bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein Konsument beteiligt ist, 
in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 

7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 
 
§4  Rücktritt des Kunden vom Beherbergungsvertrag ( Stornierung), Nichtinanspruchnahme der Leistungen 

des Hotels 
1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese nicht, 

so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu bezahlen, wenn der Kunde vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt. 
Dies gilt nicht bei Verletzung der Verpflichtung des Hotels zur Rücksichtsnahme auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Kunden, wenn 
diesem dadurch ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist oder ein sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht zusteht. 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der 
Kunde bis dahin vom Vertrag zurück treten, ohne Zahlungs- oder Schadenersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des 
Kunden erlischt,  wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht auf Rücktritt schriftlich gegenüber dem Hotel ausübt. 

3. Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Zimmern hat das Hotel die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer  sowie 
die eingesparten Aufwendungen anzurechnen. 

4. Dem Hotel steht es frei, die vertraglich vereinbarte Vergütung zu verlangen und den Abzug für ersparte Aufwendungen zu pauschalieren. 
Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, mindestens 90% des vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit oder ohne Frühstück, 
70% für Halbpensions- und 60% für Vollpensionsarrangements zu zahlen. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der oben genannte 
Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 
 

§5 Rücktritt des Hotels vom Beherbergungsvertrag 
1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten Zeit schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem 

Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. Wird eine vereinbarte oder oben gemäß §2, Punkt 3 verlangte Vorauszahlung 
auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurück zu treten, beispielsweise falls 
• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 
• Zimmer unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. in der Person des Kunden oder des Zwecks 

gebucht werden; 
• das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung den reibungslosen 

Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

• ein Verstoß gegen §2 vorliegt 
3. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz 
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§6 Zimmerbereitstellung, -übergabe und –rückgabe 
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer. 
2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf 

frühere Bereitstellung. 
3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel 

aufgrund der verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 Uhr 50% des vollen Logispreises 
(Listenpreises) in Rechnung stellen, ab 18:00 Uhr 100%. Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Dem 
Kunden steht es frei nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungsentgeld entstanden ist. 

4. Tiere dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Hotels und allenfalls gegen eine besondere Vergütung in den Beherbergungsbetrieb 
gebracht werden. 

 
§7 Haftung des Hotels 

1. Das Hotel haftet gemäß §§ 970 ff ABGB für die vom Vertragspartner eingebrachten Sachen. Die Haftung des Hotels ist nur dann gegeben, 
wenn die Sachen dem Hotel oder den vom Hotel befugten Leuten übergeben oder an einem von diesen angewiesenen oder hiezu 
bestimmten Ort gebracht worden sind. Sofern dem Hotel der Beweis nicht gelingt, haftet das Hotel für sein eigenes Verschulden oder das 
Verschulden seiner Leute sowie der aus- und eingehende Personen. Das Hotel haftet gemäß § 970 Abs 1 ABGB höchstens bis zu dem im 
Bundesgesetz vom 16. November 1921 über die Haftung der Gastwirte und anderer Unternehmer in der jeweils geltenden Fassung 
festgesetzten Betrag. Kommt der Vertragspartner oder der Gast der Aufforderung des Hotels, seine Sachen an einem besonderen 
Aufbewahrungsort zu hinterlegen nicht unverzüglich nach, ist das Hotel aus jeglicher Haftung befreit. Die Höhe einer allfälligen Haftung des 
Hotels ist maximal mit der Haftpflichtversicherungssumme des jeweiligen Hotels begrenzt. Ein Verschulden des Kunden oder Gastes ist zu 
berücksichtigen.  

2. Die Haftung des Hotels ist für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ist der Kunde ein Unternehmer wird die Haftung auch für grobe 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. In diesem Fall trägt der Kunde die Beweislast für das Vorliegen des Verschuldens. Folgeschäden oder 
indirekte Schäden sowie entgangene Gewinne werden keinesfalls ersetzt.  

3. Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere haftet das Hotel nur bis zum Betrag von derzeit € 550,--. Das Hotel haftet für einen darüber 
hinausgehenden Schaden nur in dem Fall, dass es diese Sachen in Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur Aufbewahrung übernommen hat oder 
in dem Fall, dass der Schaden von ihm selbst oder einem seiner Leute verschuldet wurde. Die Haftungsbeschränkung gemäß §7, Punkte 6 
und 7 gilt sinngemäß. 

4. Die Verwahrung von Kostbarkeiten, Geld und Wertpapieren kann das Hotel ablehnen, wenn es sich um wesentlich wertvollere Gegenstände 
handelt, als Gäste des betreffenden Hotels gewöhnlich in Verwahrung geben.  

5. In jedem Fall der übernommenen Aufbewahrung ist die Haftung ausgeschlossen, wenn der Kunde und/oder Gast den eingetretenen 
Schaden ab Kenntnis nicht unverzüglich dem Hotel anzeigt. Überdies sind diese Ansprüche innerhalb von drei Jahren ab Kenntnis oder 
möglicher Kenntnis durch den Kunden bzw. Gast gerichtlich geltend zu machen; sonst ist das Recht erloschen. 

6. Ist der Vertragspartner ein Konsument, wird die Haftung des Hotels für leichte Fahrlässigkeit, mit Ausnahme von Personenschäden, 
ausgeschlossen. 

7. Ist der Vertragspartner ein Unternehmer, wird die Haftung des Hotels für leichte und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. In diesem Fall 
trägt der Kunde die Beweislast für das Vorliegen des Verschuldens. Folgeschäden, immaterielle Schäden oder indirekte Schäden sowie 
entgangene Gewinne werden nicht ersetzt. Der zu ersetzende Schaden findet in jedem Fall seine Grenze in der Höhe des 
Vertrauensinteresses.  

 
§8 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl 

1. Erfüllungs-ort ist der Ort, an dem das Hotel gelegen ist. 
2. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem formellen und materiellen Recht unter Ausschluss der Regeln des Internationalen Privatrechts 

(insb. IPRG und EVÜ) sowie UN-Kaufrecht. 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand ist im zweiseitigen Unternehmergeschäft der Sitz des Hotels, wobei das Hotel überdies berechtigt ist, seine 

Rechte auch bei jedem anderem örtlichem und sachlich zuständigem Gericht geltend zu machen. 
4. Wurde der Beherbergungsvertrag mit einem Kunden, der Verbraucher ist und seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

hat, geschlossen, können Klagen gegen den Verbraucher ausschließlich am Wohnsitz, am gewöhnlichen Aufenthaltsort oder am 
Beschäftigungs-Ort des Verbrauchers eingebracht werden.  

5. Wurde der Beherbergungsvertrag mit einem Kunden, der Verbraucher ist und seinen Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union (mit Ausnahme Österreichs), Island, Norwegen oder der Schweiz, hat, ist das für den Wohnsitz des Verbrauchers für Klagen gegen 
den Verbraucher örtlich und sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. 

 
§9 Schlussbestimmungen 

1. Im Falle von Regelungslücken gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


